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Niederschrift 
 


über die 17. öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung  
am Dienstag, den 13.06.2023, Bürgertreff Hammersbach, Am Alten Friedhof 2 


 


Tagesordnung 
 
1.  Einwendungen gegen die Niederschrift über die 16. Gemeindevertretersitzung Hammersbach am 


25.04.2023 
 


2.  Umfassender Bericht der Beauftragten über den Sachstand im Klageverfahren gegen die 
Beanstandung des Bürgermeisters 


 
3.  Die rechtswidrige Blockade des Bürgermeisters ist beendet / Klage der Gemeindevertretung zu 


Punkt A kann für erledigt erklärt werden 
Antrag Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


 
4.  Wahl des Ortsgerichtsvorstehers 


Antrag Gemeindevorstand  
 


5.  Antrag auf Einreichung des vorgelegten Klima Aktionsplanes im Rahmen der Mitgliedschaft als 
Klimakommune 
Antrag Gemeindevorstand  
 


6.  Kooperationsvertrag zur Öffentlichen-Rechtlichen Verwaltungsvereinbarung über den Transport 
von Kommunal eingesammelten Andienungspflichtigen Abfällen zwischen den Kommunalen 
Gebietsgrenzen und dem vom MKK zugewiesenen Entsorgungseinrichtungen,  
inklusive des 1. Nachtrages 
Antrag Gemeindevorstand  
 


7.  Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 der Gemeinde Hammersbach 
Antrag Gemeindevorstand 
 


8.  Erlass einer neuen Abfallsatzung  
Antrag Gemeindevorstand   


 
9.  Zusätzliche Sitzgelegenheiten am Spielplatz „An der Dammbrücke“  


Antrag Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
10.  Aufstellungsbeschluss der Gemeinde Hammersbach zu den Flächen der sog. Westerweiterung / 


Rechtssichere Lösung herbeiführen 
Antrag Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


 
11.  Kenntnisnahme der wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses 2021 
 
12.  Berichterstattungen aus den Ausschüssen 
 
13.  Mitteilungen des Gemeindevorstandes 
 
14.  Anfragen 
 
 
Die Gemeindevertretervorsitzende hebt das Sitzungsende (22.00 Uhr) zu Beginn der Sitzung auf. 
 
 
Dauer der Sitzung: 
20.00 Uhr bis 22.15 Uhr  
 
Unterbrechungen: 
20.07 Uhr bis 20.15 Uhr 
20.30 Uhr bis 20.41 Uhr  
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Die Tagesordnung wird wie folgt neu festgelegt: 
 
1.  Einwendungen gegen die Niederschrift über die 16. Gemeindevertretersitzung Hammersbach am 


25.04.2023 
 
2.  Umfassender Bericht der Beauftragten über den Sachstand im Klageverfahren gegen die 


Beanstandung des Bürgermeisters 
 
3.  Die rechtswidrige Blockade des Bürgermeisters ist beendet / Klage der Gemeindevertretung zu 


Punkt A kann für erledigt erklärt werden 
Antrag Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


 
4. Aufstellungsbeschluss der Gemeinde Hammersbach zu den Flächen der sog. Westerweiterung / 


Rechtssichere Lösung herbeiführen 
Antrag Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


 
5. Wahl des Ortsgerichtsvorstehers 


Antrag Gemeindevorstand 
 
6.  Antrag auf Einreichung des vorgelegten Klima Aktionsplanes im Rahmen der Mitgliedschaft als 


Klimakommune 
Antrag Gemeindevorstand  


 
7.  Kooperationsvertrag zur Öffentlichen-Rechtlichen Verwaltungsvereinbarung über den Transport 


von Kommunal eingesammelten Andienungspflichtigen Abfällen zwischen den Kommunalen 
Gebietsgrenzen und dem vom MKK zugewiesenen Entsorgungseinrichtungen,  
inklusive des 1. Nachtrages 
Antrag Gemeindevorstand  


 
8.  Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 der Gemeinde Hammersbach 


Antrag Gemeindevorstand 
 
9.  Erlass einer neuen Abfallsatzung  


Antrag Gemeindevorstand   
 
10.  Zusätzliche Sitzgelegenheiten am Spielplatz „An der Dammbrücke“  


Antrag Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
11. Kenntnisnahme der wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses 2021 
 
12.  Berichterstattungen aus den Ausschüssen 
 
13.  Mitteilungen des Gemeindevorstandes 
 
14.  Anfragen 
 
 
 
1.  Einwendungen gegen die Niederschrift über die 16. Gemeindevertretersitzung 


Hammersbach am 25.04.2023 
 
Einwendungen gegen die Niederschrift über die 16. Gemeindevertretersitzung 
Hammersbach am 25.04.2023 liegen nicht vor.  
 
 
 


2.  Umfassender Bericht der Beauftragten über den Sachstand im Klageverfahren 
gegen die Beanstandung des Bürgermeisters 


 
Herr Kovacsek berichtet.  
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3.  Die rechtswidrige Blockade des Bürgermeisters ist beendet / Klage der 
Gemeindevertretung zu Punkt A kann für erledigt erklärt werden 
Antrag Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 


Die SPD-Fraktion legt zu TOP 3 einen Änderungsantrag vor (s. Anlage).  
 
Abstimmung über die Änderungen:  
 
Dafür: 10   Dagegen: 12  Enthaltungen: 0 
 
Beschlussvorschlag: 


 
Die Gemeindevertretung bittet die Beauftragten der Gemeindevertretung 
Hammersbach in dieser Sache, die Klage der Gemeindevertretung Hammersbach 
gegen Bürgermeister Göllner vor dem Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, 
Aktenzeichen 7 K 3325/21.F zum „Beschluss A“ für erledigt zu erklären, nachdem 
sowohl das Verwaltungsgericht Frankfurt am Main als auch der Hessische 
Verwaltungsgerichtshof durch ihre Entscheidungen die rechtswidrige Blockade des 
Bürgermeisters Göllner gegen die Normenkontrollklage beendet haben und diese 
nunmehr erhoben ist.  
 
Abstimmung:  
 
Dafür: 12   Dagegen: 10  Enthaltungen: 0 


 
 
 
4.   Aufstellungsbeschluss der Gemeinde Hammersbach zu den Flächen der sog. 


Westerweiterung / Rechtssichere Lösung herbeiführen 
Antrag Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


 
Die SPD-Fraktion legt zu TOP 4 (vorher TOP 10) einen Änderungsantrag vor  
(s. Anlage).  
 
Abstimmung über die Änderungen:  
 
Dafür: 10   Dagegen: 12  Enthaltungen: 0 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Gemeindevertretung beauftragt den Gemeindevorstand:  
 
Zur Schaffung der bauleitplanerischen Voraussetzungen für eine geordnete bauliche 
Entwicklung eines Gewerbegebiets wird die Aufstellung des Bebauungsplanes 
"Gewerbegebiet Limes - Erweiterung West" im Ortsteil Langen-Bergheim in 
Hammersbach gemäß § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen. Der Bebauungsplan soll - ggf. 
unter zulässiger Abweichung vom Flächennutzungsplan - die bestmögliche 
Entwicklung von kleinteiliger Gewerbenutzung ermöglichen. 
 
Die frühzeitigen Beteiligungsverfahren nach dem BauGB sind einzuleiten.  
 
Der Gemeindevorstand der Gemeinde Hammersbach wird beauftragt, diesen 
Aufstellungsbeschluss ortsüblich bekannt zu machen.  
 
Der Gemeindevorstand der Gemeinde Hammersbach wird beauftragt, die 
Vorentwurfsplanungen zum Bebauungsplan unter Berücksichtigung der Zielvorgaben 
der Gemeindevertretung auszuarbeiten bzw. ausarbeiten zu lassen und diese zur 
weiteren Beschlussfassung vorzulegen. 
 
Der Gemeindevorstand wird beauftragt, mit dem Vorhabenträger einen Vertrag zur 
Übernahme der Planungskosten sowie der Ausgleichs- und Artenschutzmaßnahmen 
durch den Vorhabenträger abzuschließen. 
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Abstimmung:  
 
Dafür: 21   Dagegen: 1  Enthaltungen: 0 


 
 
 
5.  Wahl des Ortsgerichtsvorstehers 


Antrag Gemeindevorstand 
 
Siegfried Küss verlässt aus den Zuschauerreihen den Saal.  
 
Beschlussvorschlag:  
 
Herr Siegfried Küss wird als Ortsgerichtsvorsteher für das Ortsgericht Hammersbach 
gewählt.  
 
Abstimmung: 
 
Dafür: 22   Dagegen: 0  Enthaltungen: 0 
 


 
 
6.  Antrag auf Einreichung des vorgelegten Klima Aktionsplanes im Rahmen der 


Mitgliedschaft als Klimakommune 
Antrag Gemeindevorstand  


 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Klimaaktionsplan wird beschlossen.  
 
Abstimmung:  
 
Dafür: 22   Dagegen: 0  Enthaltungen: 0 
 
 
 


7.  Kooperationsvertrag zur Öffentlichen-Rechtlichen Verwaltungsvereinbarung 
über den Transport von Kommunal eingesammelten Andienungspflichtigen 
Abfällen zwischen den Kommunalen Gebietsgrenzen und dem vom MKK 
zugewiesenen Entsorgungseinrichtungen,  
inklusive des 1. Nachtrages 
Antrag Gemeindevorstand  


 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kooperationsvertrag zur Öffentlichen -Rechtlichen Verwaltungsvereinbarung über 
den Transport von Kommunal eingesammelten Andienungspflichtigen Abfällen 
zwischen den Kommunalen Gebietsgrenzen und dem vom M-K-K zugewiesenen 
Entsorgungseinrichtungen, inklusive des    
1. Nachtrages wird hiermit beschlossen. 
 
Abstimmung:  
 
Dafür: 22   Dagegen: 0  Enthaltungen: 0 


 
 
 
8.  Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 der Gemeinde 


Hammersbach 
Antrag Gemeindevorstand 


 
Beschlussvorschlag: 
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Der vom Amt für Prüfung und Revision des Main-Kinzig-Kreises geprüfte 
Jahresabschluss 2017 wird gem. § 113 HGO beschlossen. Dem Gemeindevorstand 
der Gemeinde Hammersbach wird für das Jahr 2017 gem. § 114 (1) HGO Entlastung 
erteilt. 
 
Abstimmung:  
 
Dafür: 22   Dagegen: 0  Enthaltungen: 0 


 
 
 
9.    Erlass einer neuen Abfallsatzung  


Antrag Gemeindevorstand 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Abfallsatzung wird unter Berücksichtigung der Berechnung gemäß der Kalkulation 
beschlossen, incl. der von den Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
beantragten folgenden Änderung/Ergänzung:  
Ein Windelsack pro Monat wird für Kinder bis drei Jahren, für Kinder im Alter ab 3 
Jahren bis zur Vollendung des 5 Lebensjahrs, soweit der Bedarf durch einen 
entsprechenden Nachweis (bspw. ärztliches Attest) bestätigt wird, sowie für 
pflegebedürftige Personen kostenfrei herausgegeben. Die Kosten hierfür werden aus 
dem Produkt 0435101 sonstige soziale Hilfen getragen. 
 
Abstimmung:  
 
Dafür: 22   Dagegen: 0  Enthaltungen: 0 
 
 
 


10.  Zusätzliche Sitzgelegenheiten am Spielplatz „An der Dammbrücke“  
Antrag Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeindevorstand wird gebeten, am Basketballplatz auf dem Spielplatz „An der 
Dammbrücke“ und um den Skaterplatz herum zusätzliche Sitzgelegenheiten für Kinder 
und Jugendliche bzw. Eltern zu schaffen. Der Gemeindevorstand wird außerdem 
gebeten zu prüfen, inwiefern Sitzgelegenheiten über Förderprogramme gefördert 
werden können.  
 
Abstimmung:  
 
Dafür: 22   Dagegen: 0  Enthaltungen: 0 
 
 
 


11.   Kenntnisnahme der wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses 2021 
 
Die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses 2021 werden zur Kenntnis 
genommen.  


 
 
 
12. Berichterstattungen aus den Ausschüssen 
 
  Dem Haupt- und Finanzausschuss liegen keine neuen Anträge vor.  
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Dem Ausschuss für Jugend, Sport, Kultur und Soziales liegen keine neuen Anträge 
vor. 


• Die Jugendbeiratssatzung soll möglichst in der nächsten Sitzung beraten 
werden. 
 


Dem Bau- und Planungsausschuss liegen keine neuen Anträge vor.  


• Vorlage zur Ärzteversorgung soll möglichst in der nächsten Sitzung beraten 
werden.  


 
Dem Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und Forsten liegen keine neuen Anträge 
vor: 


• Die Ergebnisse der Präsentationen zum Thema Waldbestattung werden in der 
nächsten Sitzung erörtert.  


 
 
 
13.  Mitteilungen des Gemeindevorstands 
 
  Zu diesem TOP liegt die Drucksache Nr. 125/2023 vor.  
 
 
 
11.  Anfragen 
 
  Wilhelm Dietzel:  


fragt nach der Beantwortung der am 22.03.2023 gestellten SPD-Anfrage: 
 


➢ Seit Dezember 2022 finden unter Moderation von MdL Heiko Kasseckert 
Gespräche der Hammersbacher Koalition von CDU und Bündnis90/Die 
Grünen mit den Unternehmen Dietz AG und Hager Group statt.  
Haben Mitglieder des Gemeindevorstands an den Gesprächen 
teilgenommen? 


➢ Wurde im Gemeindevorstand im Vorfeld über beabsichtigte Gespräche 
gesprochen? 


➢ Wurden Sie und/oder der Gemeindevorstand über Inhalte und Ergebnisse der 
Gespräche informiert? 


➢ Ist es richtig, dass der Anwalt der Gemeinde Hammersbach, Herr RA 
Eichhorn, der mit der Klage gegen den Zweckverband Interkommunales 
Gewerbegebiet LIMES beauftragt ist, an einem oder mehreren Gesprächen 
teilgenommen hat?? 


➢ Wenn ja, war Herr Eichhorn dazu durch den Gemeindevorstand beauftragt 
und hat der Anwalt Ihnen und/oder dem Gemeindevorstand berichtet? 


 
Am 17. März wird im Hanauer Anzeiger eine gemeinsame Erklärung der 
Fraktionsvorsitzenden Alexander Kovacsek (CDU) und Antje Schöny (Grüne) zitiert, in 
der es u.a. heißt: „Der Rechtsanwalt der Gemeinde Hammersbach, Thomas Eichhorn, 
hat mitgeteilt, dass der Main-Kinzig-Kreis ohne Zwang keine Rückbauverpflichtung 
gegenüber der Firma Dietz erteilen wird.“ 
 


➢ Wann und in welchem Schriftsatz hat Herr RA Eichhorn dies dem Gemeindevorstand 
mitgeteilt? 


 
Bürgermeister Göllner teilt mit, dass der Gemeindevorstand Herrn Rechtsanwalt Eichhorn 
aufgefordert hat die ihn betreffenden Passagen zu beantworten. Dies wurde bisher noch 
nicht erledigt. Anfragen durch Bürgermister Göllner werden nicht beantwortet. 


 
➢ Steuereinahmen Gewerbegebiet 


o seit 01.01.2023 550.000 € 
o Grundsteuer ca. 300.000 € 
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Irmgard Beck: 
➢ Sachstand Naturwaldfläche – derzeit in Bearbeitung  
➢ Stellenausschreibung Klimaschutzmanager – voraussichtlich im 3. Quartal  


 
 


Markus Gutjahr: 
➢ Einzäunung Grundstück Gemarkung Marköbel, Flur 27, Flurstücke 28 und 109/29 – 


der MKK wurde informiert 
 


 
Frank Barget: 
➢ Zeitplan Kunstrasenplatz – wird im Bauamt vorbereitet  
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Anwesenheitsliste     13.06.2023 
 


 


Gemeindevertretung  
 


 Gemeindevorstand  


Barget, Frank  CDU Göllner, Michael, Bürgermeister SPD 


Beck, Irmgard GRÜNE Dietzel, Andreas, 1. Beigeordneter CDU 


Brandt, Alexander SPD Krauch, Sigrun, Beigeordnete CDU 


Cid Jovic, Susana SPD Schäfer, Karin, Beigeordnete GRÜNE 


Deckenbach, Armin SPD Kropp, Helmut, Beigeordneter SPD  


Dietzel, Wilhelm SPD   


Dietzel, Ursula, Vorsitzende SPD   


Dietzel, Simone CDU   


Eller, David GRÜNE   


Elsässer, Lena   CDU Es fehlte entschuldigt:  


Gerbert, Sandra GRÜNE Cid Jovic, Susana SPD 


Gutjahr, Markus CDU   


Haug, Alexander SPD   


Herrmann, Benjamin SPD    


Kovacsek, Adriane CDU   


Kovacsek, Alexander CDU   


Kropp, Sabine SPD Es fehlte unentschuldigt:  


Parlow, Karin SPD    


Piljic, Miriam SPD -/-  


Reul, Heidrun SPD   


Schlingloff, Harald CDU   


Schöny, Antje GRÜNE   


Weber, Ina CDU   


    


    


    


____________________________________ 
Vorsitzende der Gemeindevertretung 


___________________________________ 
Schriftführerin 


       








 


SPD-Fraktion Hammersbach  Fon 06185 - 1244    www.spd-hammersbach.de 


An der Schafwiese 8  mobil 0163 - 7014064 


63546 Hammersbach  wilhelm.dietzel@spd-hammersbach.de 


Musterstadt 


 


 


 


 


SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI DEUTSCHLANDS 


FRAKTION IN DER GEMEINDEVERTRETUNG       
 


 


 


 


 


 


13.06.2023 


 


Sehr geehrte Frau Dietzel, 


zum Antrag der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Aufstellungsbe-


schluss der Gemeinde Hammersbach zu den Flächen der sog. Westerweiterung / 


Rechtssichere Lösung herbeiführen“ (TOP 10) beantragt die SPD-Fraktion folgende Än-


derung. 


 


Antrag: 


 


Es wird eingefügt: 


 


1. Die Hammersbacher Vertreter im Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet 


Limes ergreifen die Initiative, um den vom Verbandsvorstand vorgeschlagenen Be-


schluss a) zur Verbandsgebietserweiterung umzusetzen. Die Gemeindevertretung 


weist zugleich ihre Verbandsvertreter an, bei der Abstimmung für diesen Beschluss 


zu votieren. 


 


2. Parallel fasst die Gemeindevertretung den folgenden Aufstellungsbeschluss für ei-


nen B-Plan zur Westerweiterung: 


 


Hier folgt der Wortlaut des ursprünglichen Antrags der Koalitionsantrags: 


 


Die Gemeindevertretung beauftragt den Gemeindevorstand:  


 


Zur Schaffung der bauleitplanerischen Voraussetzungen für eine geordnete bauliche Ent-


wicklung eines Gewerbegebiets wird die Aufstellung des Bebauungsplanes "Gewerbege-


biet Limes - Erweiterung West" im Ortsteil Langen-Bergheim in Hammersbach gemäß § 2 


Abs. 1 BauGB beschlossen. Der Bebauungsplan soll - ggf. unter zulässiger Abweichung 


An die 
Vorsitzende 
der Gemeindevertretung Hammersbach 
Frau Ursula Dietzel 
- Rathaus - 
63546 Hammersbach 


 







 


SPD-Fraktion Hammersbach  Fon 06185 - 1244    www.spd-hammersbach.de 


An der Schafwiese 8  mobil 0163 - 7014064 


63546 Hammersbach  wilhelm.dietzel@spd-hammersbach.de 


vom Flächennutzungsplan - die bestmögliche Entwicklung von kleinteiliger Gewerbenut-


zung ermöglichen. 


Die frühzeitigen Beteiligungsverfahren nach dem BauGB sind einzuleiten.  


 


Der Gemeindevorstand der Gemeinde Hammersbach wird beauftragt, diesen Aufstel-


lungsbeschluss ortsüblich bekannt zu machen.  


 


Der Gemeindevorstand der Gemeinde Hammersbach wird beauftragt, die Vorentwurfspla-


nungen zum Bebauungsplan unter Berücksichtigung der Zielvorgaben der Gemeindever-


tretung auszuarbeiten bzw. ausarbeiten zu lassen und diese zur weiteren Beschlussfassung 


vorzulegen. 


 


Der Gemeindevorstand wird beauftragt, mit dem Vorhabenträger einen Vertrag zur Über-


nahme der Planungskosten sowie der Ausgleichs- und Artenschutzmaßnahmen durch den 


Vorhabenträger abzuschließen. 


 


Begründung:  


 


Die Fraktionen von SPD, CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sind sich trotz unter-


schiedlicher Bewertungen der vergangenen Auseinandersetzungen um den Bau der 


dritten Halle im Gewerbegebiet Limes darin einig, dass diese Halle nicht zurückgebaut 


werden darf und dass der Hager Group der Einzug ermöglicht werden soll. Zugleich 


muss der Weg für die vorgesehene kleinteiligere Bebauung in der nördlichen Erweite-


rungsfläche geebnet werden. 


Die juristisch tragfähigste Lösung, die zugleich auch den Erhalt des Zweckverbandes 


garantiert, ist der einstimmige Beschluss zur Heilung des 2016 nicht einstimmig ge-


fassten Erweiterungsbeschlusses. Mit rückwirkender Wirkung kann so Rechtssicherheit 


für die gesamte nachfolgende Bauleitplanung geschaffen werden. 


Der Aufstellungsbeschluss für einen B-Plan der Gemeinde Hammersbach hat eine 


Reihe problematischer, kaum kalkulierbarer Folgen, die geeignet sind, den Zweckver-


band Limes zu zerschlagen. Der Aufstellungsbeschluss ist also nicht erste Wahl zur Lö-


sung der blockierten Situation, aber immerhin geeignet, den Unternehmen die Nut-


zung der Halle zu ermöglichen. 


Für den Bezug der Halle 3 durch die Hager Group setzt sich die SPD-Fraktion seit meh-


reren Jahren ein, weil die Ansiedlung dieses Unternehmens ein enormer Gewinn für 


unsere Gemeinde wäre. Die Vertreter der SPD im Zweckverband haben an den dazu 


notwendigen Beschlüssen mitgewirkt und die Aufstellung eines B-Plans durch den 


Zweckverband ermöglicht. 


Dieser B-Plan wurde durch die von der Koalition durchgesetzte Klage der Gemeindever-


tretung gegen den Zweckverband Limes bis zur Entscheidung über den Normenkon-


trollantrag außer Vollzug gesetzt. Das betrifft zwar nicht den genehmigten und gebau-


ten Bestand, aber doch alle weiteren Vorhaben, nicht nur der Dietz AG, sondern auch 


aller mittelständischer Unternehmen, die auf die Flächen im Norden des Erweiterungs-


gebietes angewiesen sind. 







 


SPD-Fraktion Hammersbach  Fon 06185 - 1244    www.spd-hammersbach.de 


An der Schafwiese 8  mobil 0163 - 7014064 


63546 Hammersbach  wilhelm.dietzel@spd-hammersbach.de 


Wir halten es für dringend geboten, den Partnergemeinden im Zweckverband Limes 


das Signal zu senden, dass die Hammersbacher Gemeindevertretung vorrangig an-


strebt, die aktuelle Blockade durch einen gemeinsamen Beschluss aufzulösen. Die Vor-


züge der Zusammenarbeit sollten keinesfalls leichtfertig aufgegeben werden. 


Die Gemeindevertretung tut daher gut daran, deutlich zu machen, dass durch den Auf-


stellungsbeschluss für einen Bebauungsplan keine Vorteile für Hammersbach auf Kos-


ten von Limeshain und Büdingen herausgeschlagen werden sollen. Ein solcher B-Plan 


sollte allenfalls hilfsweise umgesetzt werden, wenn die einstimmige Beschlussfassung 


im Zweckverband nicht erreicht werden sollte.  


Wird hingegen der Beschluss zur Gebietserweiterung im Zweckverband einstimmig 


wiederholt, ist die Rechtsgrundlage für ein Bauleitplanverfahren der Gemeinde Ham-


mersbach entzogen. 


 


Mit freundlichen Grüßen  


 


Wilhelm Dietzel 


Fraktionsvorsitzender 
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Musterstadt 
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13.06.2023 


 


Sehr geehrte Frau Dietzel, 


die SPD-Fraktion beantragt zu TOP 3 die folgenden Änderungen des vorgelegten An-


trags von CDU und BÜNDNID 90/DIE GRÜNEN: 


1. Im Antragstitel wird der erste Satz gestrichen. 


 


Die rechtswidrige Blockade des Bürgermeisters ist beendet / Klage der Gemeindevertre-


tung zu Punkt A kann für erledigt erklärt werden. 


 


2. Der Antragstext endet in Zeile 4 nach „erklären“. Der restliche Text wird gestrichen. 


Die Gemeindevertretung bittet die Beauftragen der Gemeindevertretung Hammersbach in 


dieser Sache, die Klage der Gemeindevertretung Hammersbach gegen Bürgermeister 


Göllner vor dem Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, Aktenzeichen 7 K 3325/21.F 


zum „Beschluss A" für erledigt zu erklären, nachdem sowohl das Verwaltungsgericht 


Frankfurt am Main als auch der Hessische Verwaltungsgerichtshof durch ihre Entschei-


dungen die rechtswidrige Blockade des Bürgermeisters Göllner gegen die Normenkon-


trollklage beendet haben und diese nunmehr erhoben ist. 


3. Die Begründung endet nach „erhoben ist“ Der restliche Text wird gestrichen. 


Begründung: Das Verwaltungsgericht hat mitgeteilt, dass ein Interesse der Gemeindever-


tretung an der Feststellung der Rechtswidrigkeit der Beanstandung in Bezug auf den "Be-


schluss A" nicht (mehr) vorliegt, da die Normenkontrollklage nunmehr erhoben ist. Da 


sich die Gemeindevertretung im Hinblick auf den „Beschluss A" vollständig gegen den 


Bürgermeister durchgesetzt hat, ist es notwendig, eine solche Erledigungserklärung abzu-


geben, sodass auch im weiteren Verfahren die Kosten ausschließlich vom Bürgermeister 


der Gemeinde Hammersbach verursacht wurden. 


An die 
Vorsitzende 
der Gemeindevertretung Hammersbach 
Frau Ursula Dietzel 
- Rathaus - 
63546 Hammersbach 


 







 


SPD-Fraktion Hammersbach  Fon 06185 - 1244    www.spd-hammersbach.de 


An der Schafwiese 8  mobil 0163 - 7014064 


63546 Hammersbach  wilhelm.dietzel@spd-hammersbach.de 


Begründung: Die zur Streichung vorgesehenen Textteile enthalten überflüssige und 


strittige Bewertungen, die zum Verständnis des Antrags und zur Begründung unnötig 


sind. Zur Sache selbst leisten sie keinen Beitrag. 


 


Mit freundlichen Grüßen  


 


Wilhelm Dietzel 


Fraktionsvorsitzender 





